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Anzeige der Haltung von Einhufern 
gemäß § 26 Abs. 1 Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 

 
Eine Anzeige nach § 26 Abs. 1 ist insbesondere für folgende Tierarten vorgeschrieben: 

Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner, Truthühner und Einhufer 
 
 

- Anzeige bitte vollständig ausfüllen - 
 
 

Tierhalter 
Name, Vorname / Firmenname 

 

Geburtsdatum 

 

Geburtsort 

 

Geschäftsführer (GmbH) 

 

HR-Nr. 

 

Amtsgericht 

 

Gesellschafter (GbR) 

 

Gesellschafter (GbR) 

 

Straße und Hausnummer 

 

Ortsteil 

 

PLZ und Ort 

 

Telefon 

 

Telefax 

 

E-Mail 

 

Registriernummer 

07 232  

 
Für jede Registriernummer ist eine eigene Anzeige abzugeben! 

 
 

Anzahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Einhufer: 

Pferde:  Esel:  Maultiere:  Maulesel:  

 
 

Anzahl der Einhufer, die nicht in einem Zuchtbuch oder bei einer internationalen 
Wettkampforganisation (z. V. FN) registriert sind: 

 

 
 

Angaben zur Nutzungsart: 

 Zucht  Reitstelle 
      (Ausbildung, Verein) 

 gewerbl. Reit-/ 
     Fahrbetrieb 

 Hengststation  Hobbyhaltung 
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Anzeige einer Haltung von Einhufern 

§ 26 Abs. 1 ViehVerkV (Seite 2) 

 
 

Angaben zum Standort 

 Alle Tiere befinden sich an der oben genannten Hausanschrift. 

 Folgende Tiere befinden sich an anderen Standorten: 

 

Anschrift Anzahl der Tiere 
Name, Vorname 

 Pferde:  

Straße und Hausnummer 

 Esel:  

PLZ und Ort 

 

Telefon/E-Mail/Telefax 

 

 
Weitere Standorte bitte auf gesondertem Blatt aufführen! 

 
 

Ist bereits ein Equidenpass für die o. g. Einhu-
fer vorhanden bzw. beantragt? 

 ja Anzahl   nein Anzahl  

 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass Änderungen zu den vorstehend gemachten Angaben (einschließlich der Betriebsauf-
gabe) unverzüglich dem Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Eifelkreises Bitburg-Prüm 
zu melden sind. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird von mir/uns ausdrücklich bestätigt. 

 
Ort, Datum 

 

 Unterschrift (bei einer GbR aller Gesellschafter) 

 

 
 

Postanschrift: 
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm  
Amt 10 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung  
Trierer Straße 1  
D-54634 Bitburg  
 

  

Besucheranschrift: 
Außenstelle Rittersdorfer Str. 
Rittersdorfer Str. 21a 
D-54634 Bitburg   

Telefon: 06561/15-5329 
E-Mail: veterinaeramt@bitburg-pruem.de  
oder per Fax: 06561/15-1009  
06561/15-1016  

 
  

Registriernummer 

07 232 
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Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Kreisverwaltung des Eifelkreises BitburgPrüm, 
Trierer Straße 1, 54634 Bitburg (Tel. 06561 15-0, E-Mail: info@bitburg-pruem.de). Die Daten werden 
erhoben, um Ihre Tierhaltung gemäß § 26 Abs. 1, § 45 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV), § 6 der Fischseuchenverordnung (FischSeuchV), § 1 a der Bienenseuchen-Verordnung (Bie-
nenSeuchV) oder § 2 der Geflügelpest-Verordnung (GeflPestSchV) beim zuständigen Veterinäramt 
zu melden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 c) und e) DSGVO i. V. m § 23 des 
Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG). 
 
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer 
Daten können Sie auf unserer Homepage unter www.bitburg-pruem.de im Bereich Datenschutz abru-
fen. Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder von 
unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten (Kreisverwaltung des Eifelkreises, Datenschutzbe-
auftragter, Trierer Straße 1, 54634 Bitburg,  
E-Mail: datenschutz@bitburg-pruem.de). 
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